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Antwort der Regierung 

 

Die gesetzlichen Anforderungen für den Materialabbau und für die Deponierung sind 

im Bundesrecht geregelt. Darüber hinaus sind durch die Behörden die Vorgaben in 

der Richtplanung sowie in der Nutzungsplanung zu beachten. Die bundesrechtlichen 

Vorgaben werden im Kanton Graubünden unter Wahrung des grösstmöglichen 

Handlungsspielraums umgesetzt: Es werden keine über das Bundesrecht hinausge-

henden Anforderungen gestellt und die möglichen Handlungsspielräume jeweils zu 

Gunsten der Nutzungsinteressen ausgenutzt. 

Die bundesrechtlichen Vorgaben für die Errichtung und den Betrieb von Deponien 

sind in der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Ab-

fallverordnung, VVEA; SR 814.600) festgeschrieben und umfassen u. a. folgende 

Aspekte: Grundsätzliche Verwertungspflicht; Mindestgrösse von 50 000 m3 für Depo-

nien Typ A; eine Deponie darf nicht in einem überschwemmungs-, steinschlag-, rut-

schungs- oder besonders erosionsgefährdeten Gebiet errichtet werden. Gemäss 

kantonalem Richtplan wird eine Entsorgungsautarkie der Regionen angestrebt. Die 

Region Surselva hat in ihrem regionalen Richtplan vier Subregionen festgelegt, wo-

bei das Lugnez der Subregion Ilanz – Flims – Lugnez – Vals zugeordnet wird. 

Die bundesrechtlichen Vorgaben für die Erteilung einer Bewilligung für die Material-

gewinnung aus einem Fliessgewässer ergeben sich aus dem Bundesgesetz über 

den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20). Demzufolge 

darf eine Abbaubewilligung in Fliessgewässern nicht erteilt werden, wenn man dem 

Fliessgewässer langfristig mehr Geschiebe entnimmt als natürlicherweise zugeführt 
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wird, die Ausbeutung langfristig zu einer Absenkung der Sohle ausserhalb des Ab-

bauperimeters führt oder die Ausbeutung die Erhaltung und Wiederherstellung von 

inventarisierten Auen verunmöglicht. 

Zu Frage 1: Die geforderte Dezentralisierung wird in der behördenverbindlichen 

Richtplanung bereits berücksichtigt und in der kantonalen Bewilligungspraxis umge-

setzt. 

Zu Frage 2: Die Regierung führte in ihrer Genehmigung zum Richtplan der Region 

Surselva aus, dass der Materialablagerungsbedarf aus der Gemeinde Lumnezia in 

den Abbaugebieten im Raum Ilanz abgedeckt werden kann. Es muss deshalb eine 

Verwertung des Aushubmaterials im Raum Ilanz/Glion angestrebt werden, was ange-

sichts der Umfahrung Ilanz/Glion auch verkehrstechnisch vertretbar ist. Zudem liegt 

die Deponie Porclas in einem rutschungsgefährdeten Gebiet und die nächstgelegene 

Deponie mit genügend Kapazität liegt in einer Entfernung von unter zehn Kilometern. 

Die konkreten Gründe für die kurz- bzw. mittelfristige Einstellung der beiden bisheri-

gen Materialentnahmen aus dem Glenner – jeweils 500 m3 pro Jahr – sind das noto-

rische Geschiebedefizit des Glenners und für die bisherige Entnahmestelle an der 

Glennerbrücke bei Surin der Umstand, dass diese Entnahmestelle innerhalb der Aue 

Surin-Lumbrein von nationaler Bedeutung liegt.  

Zu Frage 3: Die Regierung wird auch weiterhin die Spielräume im Bundesrecht aus-

nutzen. Zudem wird ein nachhaltiger Umgang mit Materialressourcen immer wichti-

ger. Das insbesondere auch von den Dachorganisationen der Wirtschaft Graubün-

den geforderte Schliessen von Stoffkreisläufen erfordert apparative Ausrüstungen, 

Know-how, eine hohe Professionalisierung und damit auch eine gewisse Depo-

niegrösse. Kleine Anlagen können diese Anforderungen nicht erfüllen. 
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